MT 27 – 
Kündigung durch den Arbeitnehmer im Anschluss an den Elternurlaub
Nach dem Elternurlaub muss der Arbeitnehmer im Prinzip seine Arbeit wieder aufnehmen. 
Möchte der Arbeitnehmer jedoch seine Arbeit nach dem Elternurlaub nicht mehr antreten, so muss er den Arbeitgeber während dem Elternurlaub darüber per Einschreiben mit Rückschein informieren indem er die gesetzliche Kündigungsfrist einhält, die von seiner Betriebszugehörigkeit abhängt. 
Diese Informationspflicht entbindet den Arbeitnehmer nicht von der Verpflichtung, dem Arbeitgeber seine Kündigung ordnungsgemäß mitzuteilen, Diese Mitteilung darf jedoch frühestens am ersten Tag der gesetzlichen Kündigungsfrist erfolgen.
In der Praxis können diese Information und die Kündigungsmitteilung nach Angaben der ITM durch ein und dasselbe Schreiben erfolgen.
Achtung: Das unentschuldigte Nichterscheinen zur Arbeit nach Ablauf des Elternurlaubs, ohne dass zuvor die in den vorstehenden Absätzen beschriebene Information oder Kündigungsmitteilung erfolgt ist, stellt einen berechtigten Grund für die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber aus wichtigem Grund dar.
	Betriebszugehörigkeit
	Einzuhaltende Frist

	Weniger als 5 Jahre
Zwischen 5 und weniger als 10 Jahren
10 Jahre und mehr
	1 Monat
2 Monate
3 Monate






(Name und Anschrift des Arbeitnehmers)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)

(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN

Betreff: Information und Kündigung nach dem Elternurlaub
Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr [footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


Hiermit bedaure ich, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich meine Arbeit nach Ablauf meines Elternurlaubs, der am _____________________[footnoteRef:2] endet, nicht wieder aufnehmen werde, und kündige daher meinen am ____________________[footnoteRef:3] abgeschlossenen Arbeitsvertrag unter Einhaltung der Kündigungsfrist. [2:  Bitte geben Sie das Datum an, an dem der Elternurlaub endet. Das vorliegende Schreiben ist dem Arbeitgeber unter Einhaltung der im Falle einer Kündigung durch den Arbeitnehmer geltenden Frist zu übermitteln.]  [3:  Bitte geben Sie das Datum an, an dem der Arbeitsvertrag begonnen hat.

Erläuterung: Zur besseren Lesbarkeit wird ausschließlich das männliche Generikum verwendet. Es bezieht sich auf jede Geschlechtsidentität und umfasst somit sowohl weibliche als auch männliche Personen, Transgender-Personen sowie Personen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, oder Personen, die sich beiden Geschlechtern zugehörig fühlen.] 

Gemäß Artikel L.124-4 Absatz 2 des Arbeitsgesetzbuches und unter Berücksichtigung meiner Betriebszugehörigkeit beträgt meine Kündigungsfrist 1/2/3 1 Monate.
Dieses Schreiben gilt als Mitteilung und Benachrichtigung gemäß Artikel L.234-47 (13) des Arbeitsgesetzbuches.

Mit freundlichen Grüßen,

___________ 
(Unterschrift)

